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editorial: philanthropie und sozialstaat

Wenn von Philanthropie die Rede ist, denkt man heutzutage unweigerlich an den 
Gründer von Microsoft Bill Gates und seine Frau Melinda, die einen Großteil ihres 
Vermögens ihrer Stiftung zugedacht haben, um im globalen Süden Krankheiten und 
Analphabetismus zu bekämpfen.1 Aber auch im globalen Norden entfaltet die Phi-
lanthropie vielfältige Aktivitäten: Philanthropische Organisationen gehören zum 
zentralen Bestandteil der Zivilgesellschaft und leisten vielfältige Unterstützung für 
arme und prekarisierte Bevölkerungsgruppen. Konservative Regierungen wie jene 
von David Cameron in Großbritannien loben diese Form sozialpolitischer Inter-
vention als Mittel gegen den vermeintlich überbordenden und letztlich unbezahlba-
ren Wohlfahrtsstaat. Andere hingegen kritisieren, dass Stifter/innen selbständig, um 
nicht zu sagen selbstherrlich, entscheiden, wem und welcher Institution sie ihr Geld 
zukommen lassen wollen und überdies damit erst noch ihre Steuern reduzieren. Big 
Society als Antithese zum Big State? Oder freiwilliges Engagement als eine Rück-
kehr in jene Rechtslosigkeit, als den Armen Hilfe nur aufgrund moralisch strikter 
und nicht selten arbiträrer Kriterien erteilt wurde? Philanthropische Vereinigungen 
und Initiativen erscheinen auf der einen Seite als Resultat engagierter Bürger/innen, 
die sich freiwillig der Bekämpfung sozialer Vulnerabilität verschreiben, staatliche 
Institutionen stehen auf der anderen Seite für demokratisch legitimierte öffentliche 
Instanzen, die kollektiv soziale Sicherung garantieren. Doch in welchem Verhält-
nis stehen diese beiden wohlfahrtsproduzierenden Systeme? Tritt die Philanthropie 
als Partnerin oder Konkurrentin des Wohlfahrtsstaates auf? Oder sind die beiden 
Systeme funktional voneinander abhängig und historisch mit ordnungspolitischer 
Rücksicht aufeinander entstanden? 

Der Freiwilligen- oder Gemeinnützigkeitssektor, den schon New Labour förderte 
und als Third sector zwischen Staat und Markt adelte,2 ist aus der Geschichte der 

Sonja Matter, Historisches Institut, Universität Bern, Länggassstrasse 49, CH-3000 Bern 9;  
sonja.matter@hist.unibe.ch
Matthias Ruoss, Historisches Institut, Universität Bern, Länggassstraße 49, CH-3000 Bern 9; 
matthias.ruoss@hist.unibe.ch
Brigitte Studer, Historisches Institut, Universität Bern, Unitobler, Länggassstraße 49, CH-3000 Bern 9;  
Brigitte.studer@hist.unibe.ch.



6 ÖZG 26 | 2015 | 3

Sozialen Sicherung nicht wegzudenken. Allerdings haben die Sozialwissenschaften 
erst seit einigen Jahren angefangen, diese Tatsache gebührend zu beachten. Im Vor-
dergrund standen lange die Emergenz und Entwicklung der Sozialversicherungs-
modelle und der staatlichen Sozialhilfemuster.3 Die zweifellos einflussreichste Typi-
sierung des Wohlfahrtsstaates von Gøsta Esping-Andersen bezog sich auf das jewei-
lige Mischverhältnis zwischen öffentlichen (Staat) und privaten (Markt und Haus-
halt/Familie) Versorgungsleistungen, berücksichtigte aber den informellen und 
Freiwilligensektor nicht.4 Seit Mitte der 1990er Jahre mobilisiert nun die Forschung 
konzeptuell vermehrt die Begriffe mixed economy of (social) welfare oder welfare mix 
zwischen öffentlichen und privaten Leistungserbringern.5 Damit wird der Pluralität 
der sozialpolitischen Institutionen, Akteure, Sicherungsformen und Hilfeleistungen 
und der Vielfalt ihrer dahinter stehenden Gesellschaftskonzepte und Handlungs-
ziele Rechnung getragen (welfare pluralism).6 In erster Linie richtete sich der Fokus 
aber auf den kommerziellen Sektor der nationalen Wohlfahrtsdispositive, auf die 
Lebensversicherungen oder die privaten Pensions- oder Krankenkassen.7 Gleich-
wohl wurde dabei eine zentrale Charakteristik moderner sozialer Sicherung deut-
lich: das mehr oder weniger ausgeprägte, doch stets ambivalente, widersprüchliche, 
konfliktreiche, kompetitive, manchmal auch arbeitsteilige und in einzelnen Aspek-
ten oder Fällen sogar kooperative Verhältnis zwischen Markt und Staat. 

Mit dem Freiwilligensektor zeigen sich konzeptuelle Parallelen. Ob als plura-
les Arrangement oder als Wohlfahrtsmix, zwischen dem Staat einerseits und den 
privaten Akteuren, Vereinen und Stiftungen andererseits besteht keineswegs eine 
klare Grenze. Die Forschung zum freiwillig-gemeinnützigen Handeln steckt noch 
in den Kinderschuhen. Die Gründe dafür liegen nicht nur in der erwähnten Domi-
nanz staatszentrierter Forschung, sie sind, wie Pat Thane kürzlich bemerkt hat, auch 
ganz pragmatisch. Die Praktiken dieser Akteurengruppen waren und sind mehr-
heitlich lokal situiert, oft ephemer und vor allem nur selten gut dokumentiert. Auf 
allgemeine langjährige Mitgliederstatistiken, Datenreihen zu Stiftungsgeldern oder 
übergreifende Zahlenangaben zur Anzahl der Organisationen kann nur in Ausnah-
mefällen zurückgegriffen werden.8 Die hier vorgelegten Untersuchungen (sehr oft 
Fallanalysen) belegen jedoch bereits deutlich die soziale Nähe zwischen freiwilli-
gen und gouvernementalen Kreisen und die Multipositionalität der individuellen 
Akteure. Diese – und das gilt bis heute stärker für Männer als für Frauen – übten 
nicht selten in mehreren Bereichen und Institutionen Funktionen aus, öffentliche, 
zivilgesellschaftliche, private. Und sie waren in Netzwerken engagiert, die sich sozial 
über verschiedene Milieus und Interessengruppen erstreckten. 

Neben den personellen Interaktionen zwischen dem privaten und dem staatli-
chen Bereich lässt sich auch auf die nicht selten gegenseitig abgestimmten Politiken 
zwischen Staat und Freiwilligensektor hinweisen. In einem theoretischen Beitrag 
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aus historischer Perspektive konstatiert Margaret Tennant mehrfach die Permeabili-
tät der Wohlfahrtsgrenzziehungen (welfare boundaries) über die Zeit hinweg. Dabei 
erwähnt sie die Schutzaufsicht in Neuseeland, wo gouvernementale Agenturen die 
Angestellten von freiwilligen Organisationen für staatliche Aufgaben im Rahmen 
der Bewährungshilfe und Gefangenenfürsorge einsetzten.9 Dass dies durchaus kein 
Einzelfall war, ließe sich anhand vieler Länder zeigen. Wir beschränken uns hier 
auf ein weiteres Beispiel aus der Schweiz. An der Wende zum 19. Jahrhundert eta-
blierte sich in Europa die Freiheits- und Besserungsstrafe (wenn auch Körper- und 
Ehrenstrafen teilweise bestehen blieben). Parallel dazu erfolgten die Kodifizierung 
des Strafrechts und eine Strafvollzugsreform. Inspiriert von der englischen Quäke-
rin Elisabeth Fry entstanden in mehreren Kantonen der Schweiz und anderswo in 
den 1830er Jahren Schutzaufsichtsvereine, die sich aber bald wieder auflösten. Eine 
Ausnahme bildete der Kanton St. Gallen, da dort seit 1839 die Schutzaufsicht gesetz-
lich festgeschrieben war. Der Verein war zwar privater Natur, seine Gründung war 
aber durch die Kantonsregierung angeregt worden. Seine Akteure bewegten sich im 
Grenzbereich zwischen privater Fürsorgetätigkeit und staatlichem Strafvollzug, was 
auch in seiner Selbstbezeichnung als „Verein mit amtlichem Charakter“ zum Aus-
druck kam.10 Inwiefern und wenn ja für welche Fälle der Begriff der „Partnerschaft“ 
zwischen Freiwilligensektor und Staat wirklich angebracht ist, wie Jane Lewis meint, 
muss hier offen bleiben.11 Als methodologisch nützlich erweist sich jedenfalls der 
von Roderick Findlayson vielfach übernommene Begriff einer moving frontier zwi-
schen den beiden: eine Linie, die nach Bedarf neu beurteilt und verhandelt wird.12 

Die Grenzen sind zudem porös. Eng mit den gegenseitig abgestimmten Poli-
tiken zwischen Staat und Freiwilligensektor verbunden ist die finanzielle Zusam-
menarbeit. Obwohl viele philanthropische Sozialreformen als spendenfinanzierte 
Unternehmen lanciert wurden, profitierten sie mit der Zeit und je nach Ort mehr 
oder wenig ausgiebig mittels öffentlicher Subventionen des Staates. Dabei zeigt sich, 
dass selbst in Zeiten des ausgebauten Wohlfahrtsstaats in den Jahrzehnten nach dem 
Zweiten Weltkrieg „der Staat“ nie sämtliche sozialpolitische Aufgabenfelder über-
nehmen wollte oder konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg ergänzte selbst William 
Henry Beveridge – der gemeinhin als Inbegriff der Advokaten staatlicher, steuerfi-
nanzierter Sozialversicherungssysteme gilt – seinen berühmten Plan und setzte auf 
die Kooperation von staatlicher Wohlfahrt und freiwilligen Wohlfahrtsinitiativen.13 
Wenngleich der Nationalstaat oder Lokalbehörden während und nach den beiden 
Weltkriegen eine Reihe von sozialen Interventionsbereichen, die philanthropische 
Organisationen entwickelt hatten, übernahmen, blieben zahlreiche dieser sozialpo-
litischen Felder doch dem gemeinnützigen Sektor überlassen. Andere wurden zwar 
durch die Öffentlichkeit (co-)finanziert, die praktische Verantwortung blieb aber bei 
ihren privaten Trägern. Die jeweils spezifische Expertise philanthropischer Akteure 
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und in nicht unbedeutendem Maße auch Akteurinnen14 erwies sich im 20. Jahrhun-
dert für die immer komplexer werdenden modernen Gesellschaften jedenfalls mehr 
und mehr als unverzichtbar. Und dies nicht nur in gesellschaftlichen und politischen 
Umbruchphasen, sondern auch in Phasen des „Alles dem Staat“. 

Was aber umfasst eigentlich der Freiwilligensektor? Und welchen Platz nimmt 
darin die Philanthropie ein? Die Terminologie ist in der Tat so divers wie die damit 
bezeichneten Handlungsformen.15 Der freiwillige oder dritte oder zivilgesellschaft-
liche oder nicht-gouvernementale Sektor bezieht sich sowohl auf die traditionelle 
karitative Unterstützung und auf gemeinschaftliche Hilfeleistungen als auch auf pri-
vate Sozialreformprojekte. Unser Gegenstand sind jedoch letztere, die nébuleuse 
réformatrice (Christian Topalov), also die Initiativen und Netzwerke der Philanth-
rop/inn/en, denen es nicht einfach um Linderung der Not oder andere Formen der 
unmittelbaren Fürsorge ging, sondern um ein rationelles und koordiniertes Gesell-
schaftsprojekt, das letztlich die Aufhebung der Armut und ihrer Ursachen zum Ziel 
hatte. Ein Produkt der Aufklärung, nahm die Philanthropie mit Hilfe der aufkom-
menden Sozialwissenschaften im ausgehenden 19. Jahrhundert ihre moderne Form 
an. Denn diese Wissenschaften postulierten die „Objektivierung des Sozialen“: Statt 
dem Menschen allein die Verantwortung für seine Misere und seine Makel zuzu-
schreiben, sollten nun seine Lebensbedingungen wissenschaftlich untersucht und 
entsprechend verbessert werden.16 Auf die Herausforderungen der Industriegesell-
schaft durch die „soziale Frage“ mitsamt ihrer Gefahr sozialer Konflikte versuchten 
die Philanthrop/inn/en mit wissenschaftlich abgestützter Vernunft zu antworten.17 
Dank neuer Erkenntnisinstrumente sollten rationale Lösungen für die drängenden 
sozialen Probleme entwickelt werden. Enqueten, Berichte und Statistiken sollten die 
Daten und Fakten dazu liefern. Damit entstand ein Wissen, das über transnationale 
Vernetzungen zirkulierte und auf internationalen Kongressen verglichen wurde.18 
Dieses Wissen sollte die entwickelten Reformvorschläge und Gesellschaftsmodelle 
legitimieren. Die Philanthropie öffnete damit „einen neuen politischen Raum an 
der Nahtstelle von privater Initiative und staatlicher Macht“.19 Es ging nicht nur um 
die Behebung der Armut (wenn diese auch im Zentrum stand und Ausgangspunkt 
war), es ging auch um den Schutz der Schwachen, die Verbesserung der Lebensqua-
lität, um neue soziale Beziehungen und neue kulturelle Werte. Die Interventions-
felder erstreckten sich vom Arbeitsschutz über die Einrichtung der Jugendstrafge-
richtsbarkeit und die Erziehung der Mädchen zur Hausarbeit bis zur Gründung von 
Gartenstädten. 

Zahlreiche dieser Interventionsfelder fanden sich im lokalen Raum: insbeson-
dere in den seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert schnell angewachsenen Städten. 
Die lokal agierenden Philanthrop/inn/en waren indes auf nationaler wie auch auf 
inter- und transnationaler Ebene gut vernetzt; wie die zahlreichen Handbücher, Ver-
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zeichnisse und Journale zu philanthropischen Aktivitäten zeigen, war der Wissens-
austausch sowohl innerhalb eines Landes als auch zwischen verschiedenen Ländern 
rege.20 Die Netzwerkbildung war, wie Thomas David und Ludovic Tournès bemer-
ken, auch ein Produkt der Notwendigkeit, um die im Vergleich zu staatlichen, mili-
tärischen oder anderen institutionellen Akteuren meist schwächeren Ressourcen 
zu bündeln.21 Eine differenzierte Geschichte der Philanthropie verlangt denn auch, 
die diskursiven und praktischen Interaktionen zwischen den verschiedenen Hand-
lungsebenen, von der lokalen über die nationale bis zur inter- und transnationalen 
Ebene zu berücksichtigen. Es geht darum – um einen Begriff aus der Geographie 
und der Kartographie zu übernehmen – die Analyseebenen zu skalieren oder, wie 
es Jacques Revel nannte, die jeux d’échelle einzubeziehen.22 In der Verknüpfung der 
verschiedenen Analyseebenen werden nicht nur Transfer- und Rezeptionsprozesse 
sichtbar. Vielmehr eröffnet diese Perspektive die Möglichkeit, eine transnational 
vergleichende Wohlfahrtsgeschichte „von unten“ zu schreiben: Die lokal und regi-
onal sehr unterschiedlichen Entwicklungen im Ausbau sozialer Sicherheit können 
berücksichtigt und im nationalen und internationalen Kontext situiert werden.23 
Dieser Perspektive folgend, sind die Handlungsoptionen der von Armut betroffenen 
Menschen ebenso bedeutend wie die international diskutierten Lösungsansätze zur 
„sozialen Frage“. Neben der Größenordnung von Raum als Handlungs-, Wahrneh-
mungs- und Bezugsebene der Philanthrop/inn/en spielen auch die konkreten sozi-
alräumlichen Politiken der Exklusion und Inklusion von Armen eine wichtige Rolle. 
So dienen nationale Grenzen, behördliche Raumzuordnungen, städtische Sozialto-
pographien oder die jeweiligen Orte, an denen Betroffenen Hilfe und Unterstützung 
zuteilt wird, auch als sozialpolitische Regulierungsinstrumente.24 

Dass die Philanthrop/inn/en auch selbst Nutzen aus ihrem Tun zogen, haben 
bereits etliche Untersuchungen gezeigt.25 Selbst oft marginalisierten Milieus angehö-
rig (etwa als Neureiche, die sich in die lokalen Eliten integrieren wollten; als Mitglie-
der von Erweckungsbewegungen, die von kirchlichen Kreisen ausgegrenzt wurden; 
als Repräsentanten alt-eingesessener traditioneller Eliten, die mit der Demokrati-
sierung einen Teil ihrer Macht verloren hatten; und generell als bürgerliche Frauen, 
denen der öffentliche Raum weitgehend verschlossen blieb), sollte ihnen ihr öffent-
liches Engagement soziale Anerkennung, die Verbreitung ihrer kulturellen Werte 
(also die Universalisierung partikularer Interessen26) und nicht zuletzt Zugang zur 
politischen Macht gewähren. 

Ihr Governance-Anspruch setzte die philanthropischen Unternehmen zwangs-
läufig in ein Verhältnis zu den staatlichen Behörden, die ihre eigene Agenda ver-
folgten, sei diese auch schlicht eine liberale Nicht-Intervention ins Soziale. Er führte 
aber auch zur Konfrontation mit den sich nach der Jahrhundertwende radikalisie-
renden Teilen der Arbeiterbewegung, die sich zugunsten staatlicher Sozialversiche-
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rungen von ihren gegenseitigen Hilfsgesellschaften distanzierte. Zielten die Philan-
throp/inn/en nicht auf die Symptome, sondern auf die Wurzeln der gesellschaftli-
chen Ungerechtigkeit, standen sie der Verwirklichung und Verallgemeinerung des 
Prinzips sozialer Rechte anfangs gleichwohl ablehnend gegenüber. (Später mach-
ten sie diesbezüglich Kompromisse und stellten ihre Expertise liberalen Planungs-
varianten zur Verfügung.27) Trotz aller wissenschaftlichen Legitimierungsstrategien 
war die Loslösung von moralischen Urteilen je nach Reformrichtung uneben, zumal 
die Rolle religiös-konfessionell orientierter Kollektivakteure und auf individueller 
Ebene diejenige kirchlicher Würdenträger stets bedeutend blieb.28 Die Philanthro-
pie wollte Hilfe zur Selbsthilfe, nicht soziale Sicherheit ohne Eigenverantwortung 
bieten. Ihre Praktiken waren folglich meist nicht frei von erzieherischen, wenn nicht 
gar disziplinierenden Absichten. 

Wie verschiedene Beiträge des vorliegenden Bandes aufzeigen, kann das ausgehende 
19. Jahrhundert als eine Schlüsselphase für die Formation sozialer Sicherheitsnetze 
und der Zusammenarbeit staatlicher und privater Akteure bezeichnet werden. Die 
„soziale Frage“ rief Akteure unterschiedlicher politischer Couleur und gesellschafts-
politischer Verortung auf den Plan. Gemeinsam war ihnen die Überzeugung, dass 
neue Lösungsansätze gefunden werden mussten, um soziale Risiken, die mit der 
Industrialisierung und der intensivierten Bevölkerungswanderung entstanden 
waren, besser abzufedern. So zeigt der Beitrag von Irma Gadient, wie die Société 
française philanthropique an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Hilfsmaßnah-
men für bedürftige Franzosen und Französinnen leistete, die nach Genf eingewan-
dert waren. Die Unterstützung dieses philanthropischen Vereins war für zahlrei-
che französische Immigrant/inn/en von existenzieller Bedeutung. Zwar waren pro-
sperierende Städte und Industrieorte auf zugewanderte Arbeiter/innen angewiesen, 
doch fehlten gerade für diese mobilen Personen – die „étrangers“ oder „Fremden“ – 
Sicherheitsnetze, die bei Arbeitslosigkeit griffen. Der Beitrag zeigt die enge Vernet-
zung der Société française philanthropique nicht nur mit anderen französischen und 
schweizerischen philanthropischen Vereinigungen, sondern auch mit dem französi-
schen Konsulat und kantonal-staatlichen Fürsorgeorganisationen der Schweiz und 
diskutiert, wie sich diese philanthropische Organisation im Prozess des nation buil-
ding situierte.  

Zu den „étrangers“ bzw. „Fremden“ zählten nicht ausschließlich Ausländer/
innen. Vielfach erfasste diese Bezeichnung auch zugewanderte Menschen glei-
cher Staatsangehörigkeit. Wie der Beitrag von Sonja Matter aufzeigt, unterschied 
die Schweizer Armenfürsorge im europäischen Vergleich besonders lange zwischen 
Ortsbürger/inne/n und zugewanderten Schweizer/inne/n. Philanthropischen Verei-
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nigungen kam die Aufgabe zu, in Aushandlungsprozessen mit Heimatgemeinden, 
Verwandten oder betrieblichen Hilfskassen eine Unterstützung für bedürftige Men-
schen außerhalb der heimatlichen Armenhäuser zu gewähren. Der Beitrag zeigt, 
wie im frühen 20. Jahrhundert auf nationalen und internationalen Kongressen Kon-
zepte einer wissenschaftlich fundierten Armenfürsorge entwickelt wurden, die als 
Klammer zwischen staatlichen und privaten Akteuren fungieren sollte, und wie 
diese Ansätze auf lokal-praktischer Ebene umgesetzt wurden.

Die Bedeutung internationaler Kongresse für die Entwicklung sozialpolitischer 
Lösungsansätze betont auch Chris Leonards in seinem Beitrag. Zwischen 1880 und 
1920 fanden in europäischen Städten um die 1.500 internationale Kongresse statt, 
die sich philanthropischen und sozialfürsorgerischen Themen widmeten. Am Bei-
spiel der International Penitentiary Congresses diskutiert der Beitrag, inwiefern 
staatliche und philanthropische Akteure bei der Ausarbeitung von Strafvollzugsre-
formen in einem Konkurrenzverhältnis standen. Die quantitativen Analysen wei-
sen auf große Schnittstellen dieser beiden Akteursgruppen hin und verdeutlichen, 
wie sich letztlich bürgerliche Ideen in der Ausgestaltung von Strafvollzugsanstalten 
durchsetzten.

Bürgerliche Akteure stehen auch im Fokus eines weiteren Beitrages, der sich mit 
der Umbruchphase des ausgehenden 19. Jahrhunderts beschäftigt. Jürgen Schall-
mann verfolgt jedoch mit dem Fokus auf die mixed economy of welfare der Stadt 
Göttingen eine lokale Perspektive. Er zeigt, wie Wohltätigkeitsvereine, die Armen-
verwaltung, die Kirchengemeinde und die Universität im Bereich der Armenfür-
sorge in Göttingen zusammenarbeiteten – in einer Stadt, deren Einwohnerzahl sich 
zwischen 1870 und 1914 verfünffacht hatte. Der mikrohistorische Blick erlaubt es, 
die Bedeutung einzelner philanthropischer Akteure auszuleuchten, wie auch Ver-
netzungen und Konflikte dieser unterschiedlichen Akteursgruppen darzulegen, die 
in durchaus unterschiedlichem Ausmaß zu Innovationen in der Armenfürsorge bei-
getragen haben. 

Eine ähnliche Herangehensweise wählt Michael Werner, der in seinem Artikel 
mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Zeitraum untersucht, in dem die 
staatlichen Sicherungssysteme in allen europäischen Ländern sukzessive ausgebaut 
wurden und das Verhältnis zwischen philanthropischen Akteuren und öffentlichen 
Leistungserbringern neu ausgehandelt werden musste. Auch er fokussiert die lokale 
Ebene, geht jedoch vergleichend vor. Er zeigt für Hamburg, Leipzig und Dresden 
auf, welch unterschiedliche Aufgaben wohltätige Stiftungen in kommunalen Für-
sorgesystemen von 1871 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs einnahmen. Dabei 
gelingt es ihm, das in der Historiographie verbreitete Narrativ des Niedergangs der 
Stiftungen in dieser Zeit zu differenzieren. Stiftungen, so Werner, wurden von kom-
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munalen Fürsorgeeinrichtungen nicht einfach verdrängt, sondern mit ihnen je nach 
lokalem Bedarf, vorhandenen Mitteln und herrschenden sozialpolitischen Leitvor-
stellungen funktional verflochten.

Dass Systeme sozialer Wohlfahrt keine Nullsummenspiele sind, in denen es eine 
begrenzte Anzahl sozialer Aufgaben zu verteilen gibt, zeigt auch Matthias Ruoss, 
der die Geschichte der gemeinnützigen Stiftung „Für das Alter“ im entstehenden 
Schweizer Sozialstaat untersucht. So schlossen sich die private Fürsorge der Stiftung 
und die verschiedenen staatlichen Formen sozialer Sicherung, die seit den 1920er 
Jahren entstanden sind, nicht gegenseitig aus. Vielmehr waren die beiden Akteure 
zwei funktional und politisch von einander abhängige Wohlfahrtsproduzenten, 
deren Zusammenspiel stark zur Dichte und Dynamik sozialer Wohlfahrt beitrug 
und zu einer nationalstaatlich spezifischen Ausprägung des Alterssicherungssys-
tems führte. 

Auch Sarah Haßdenteufel arbeitet in ihrem Beitrag länderspezifische wohl-
fahrtspolitische Konstellationen und Entwicklungen in der Bundesrepublik und 
in Frankreich heraus, wobei ihr Interesse den Strategien von Wohlfahrtsverbän-
den in der Konsolidierungs- und Umbauphase des Sozialstaats gilt. Am Beispiel der 
Armutsberichterstattung der 1980er Jahre legt die Autorin dar, wie in beiden Län-
dern Wohlfahrtsverbände als Experten der „Neuen Armut“ neue Handlungsspiel-
räume erobern konnten, dabei jedoch unterschiedliche Rollen gegenüber dem Staat 
einnahmen. Während sich der französische Verband ATD Quart Monde als enger 
Berater für die politischen Entscheidungsträger etablieren konnte, kritisierte der 
deutsche Caritasverband mit seiner Expertise die staatliche Sozialpolitik und ging 
auf Distanz zur Regierung.

Axelle Brodiez-Dolino bezieht sich in ihrem abschließenden Artikel ebenfalls 
auf das französische Wohlfahrtssystem, geht dabei aber bis ins 19. Jh. zurück. Mit 
Blick auf den Forschungsstand kommt sie zu dem Schluss, dass die öffentlichen und 
die privaten Formen sozialer Sicherheit in globo eher kooperierten denn konkurrier-
ten. Bei genauerer Betrachtung erkennt sie gewisse Muster. So waren es vor allem 
sozioökonomische Diskontinuitäten, die philanthropische Organisationen aktiv 
werden ließen, meist bevor der Staat intervenierte. Waren sozialstaatliche Maßnah-
men aber einmal gesetzt, wich die Philanthropie oft auf andere Handlungsfelder 
aus, erarbeitete neue Hilfsstrategien oder suchte die Zusammenarbeit mit den staat-
lichen Behörden.

Zwischen freiwilliger Fürsorge und staatlicher Sozialpolitik besteht kein Ent-
weder-oder. Zwar ist es für die historische Analyse einer mixed economy of wel-
fare produktiv, ‚privat‘ und ‚öffentlich‘ als heuristische Kategorien anzuwenden, 
wie Sonya Michel in ihrem afterword vorschlägt. Deutlich wird allerdings, dass sich 
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im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts nicht nur die Bedeutungen dieser Begriffe 
wandeln. Viel eher war das Verhältnis zwischen Philanthropie und Staat, freiwilli-
ger Fürsorge und staatlichen Sicherungssystemen ein Kontinuum mit zeit-räumli-
chen Variationen auf einer Skala zwischen zwei Polen. Wie die Beiträge zeigen, ver-
kennt eine binäre Logik die Komplexität der nationalen Wohlfahrtsdispositive, die 
auf einer mixed welfare economy beruhen. 

Sonja Matter, Matthias Ruoss, Brigitte Studer/Bern 
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